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1. Präambel 
 

Mit dem Corporate Governance Kodex der Burgenland Energie AG wird in Anlehnung an den 

Österreichischen Corporate Governance Kodex der Ordnungsrahmen für die Leitung und 

Überwachung des Unternehmens definiert. Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortlichen 

auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle der 

Burgenland Energie Gruppe und folgt der Empfehlung des Österreichischen Corporate 

Governance Kodex (idF Jänner 2023), dass sich auch nicht börsennotierte 

Aktiengesellschaften an diesem orientieren, soweit die Regeln anwendbar sind. 

 

Um jene Regeln, die auf die Burgenland Energie AG als nicht börsennotiertes Unternehmen 

anwendbar sind, übersichtlich darzustellen wurde ein eigener Corporate Governance Kodex 

erstellt, welcher der spezifischen Eigentümerstruktur der Gesellschaft entspricht. Die 

Burgenland Energie AG betrachtet sämtliche Regelungen des Corporate Governance Kodex 

im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung als verbindlich. 

 

Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung der Burgenland Energie AG haben im Jahr 

2005 den Corporate Governance Kodex der Burgenland Energie AG in seiner ersten Fassung 

beschlossen. 2013 wurde dieser überarbeitet. Aufgrund von Änderungen der rechtlichen 

Rahmenbedingungen, aber auch bedingt durch die Neugestaltung des Unternehmens, wurde 

der Corporate Governance Kodex wie er nachfolgend dargestellt wird, im Jahr 2023 

aktualisiert. Der Kodex stellt ein Regelwerk für die verantwortungsvolle Führung und Leitung 

der Burgenland Energie AG dar, das internationalen Standards entspricht. Den Eigentümern 

soll eine einfach nachvollziehbare Darstellung der Unternehmensführung und -überwachung 

der Burgenland Energie AG in die Hand gegeben werden. Für die Burgenland Energie AG 

versteht sich Corporate Governance als Gesamtheit der auf das Aktionärsinteresse, das 

Interesse der Arbeitnehmer sowie das öffentliche Interesse ausgerichteten Grundsätze, die 

unter Wahrung von Entscheidungsfähigkeit und Effizienz auf der obersten 

Unternehmensebene Transparenz und ein ausgewogenes Verhältnis von Führung und 

Kontrolle anstreben.  

 

 

 

Erläuterungen zum Kodex  

 

Der Kodex enthält außer wichtigen gesetzlichen Vorgaben jene Regelungen des 

Österreichischen Corporate Governance Kodex (Fassung Jänner 2023), zu deren Einhaltung 

die Burgenland Energie sich verpflichtet hat.  

 

Bei Regeln, die nicht nur die Holdinggesellschaft selbst, sondern auch die 

Konzernunternehmen betreffen, wird der Begriff “Unternehmen” statt “Gesellschaft” 

verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
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2. Aktionäre und Hauptversammlung 
 

1. Alle Aktionäre sind unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln. Das Gebot zur 

Gleichbehandlung gilt in besonderer Weise gegenüber institutionellen Anlegern einerseits und 

Privatanlegern andererseits. 

 

2. Für die Ausgestaltung der Aktie gilt das Prinzip „one share-one vote“. 

 

3. Die Annahme oder Ablehnung von Übernahmeangeboten ist die alleinige Entscheidung 

jedes einzelnen Aktionärs. Vorstand und Aufsichtsrat sind angehalten, die Chancen und 

Risiken der Angebote für die Adressaten des Angebots ausgewogen darzulegen.  

 

4. Die Einberufung der Hauptversammlung ist spätestens am 28. Tag vor der ordentlichen 

Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt 

zu machen, sofern die Satzung keine längeren Fristen vorsieht. 

 

5. Die Gesellschaft unterstützt die Aktionäre bei der Teilnahme an der Hauptversammlung und 

der Ausübung ihrer Rechte bestmöglich. Dazu zählen vor allem die örtliche und zeitliche 

Planung der Hauptversammlung, die Gestaltung der Voraussetzungen für die Teilnahme und 

die Ausübung des Stimmrechts sowie des Rede- und Auskunftsrechts. 

 

3. Zusammenwirkung von Aufsichtsrat und Vorstand 
 
6. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle 

relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung, einschließlich der Risikolage und des 

Risikomanagements der Gesellschaft und wesentlicher Konzernunternehmen. Bei wichtigem 

Anlass hat der Vorstand dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich zu berichten; ferner 

ist über Umstände, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher 

Bedeutung sind, dem Aufsichtsrat unverzüglich zu berichten (Sonderbericht). Die 

ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats ist gemeinsame Aufgabe von 

Vorstand und Aufsichtsrat. Dabei unterliegen alle Organmitglieder und deren involvierte 

Mitarbeiter einer strengen Vertraulichkeitspflicht. 

 

7. Eine den Grundsätzen guter Corporate Governance folgende Unternehmensführung findet 

im Rahmen offener Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat und innerhalb dieser 

Organe statt. 

 

8. Der Vorstand stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat 

ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung. 

 

9. Unterlagen für Aufsichtsratssitzungen sind im Regelfall mindestens eine Woche vor der 

jeweiligen Sitzung zur Verfügung zu stellen. 
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4. Vorstand 
Kompetenzen und Verantwortung des Vorstandes 

 
10. Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl 

des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer 

sowie des öffentlichen Interesses es erfordert. 

 

11. Grundlegende Entscheidungen obliegen dem Gesamtvorstand. Dazu zählen insbesondere 

die Konkretisierung der Ziele des Unternehmens und die Festlegung der 

Unternehmensstrategie. Bei signifikanten Abweichungen von Planwerten informiert der 

Vorstand unverzüglich den Aufsichtsrat. 

 

12. Der Vorstand ist für die Umsetzung seiner Beschlüsse verantwortlich. Der Vorstand trifft 

geeignete Vorkehrungen zur Sicherstellung der Einhaltung der für das Unternehmen 

relevanten Gesetze. 

 

13. Der Vorstand besteht aus mehreren Personen, wobei der Vorstand einen Vorsitzenden 

hat. In der Geschäftsordnung sind die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit des 

Vorstands geregelt.  

 

14. Der Vorstand bezieht bei der Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie 

Aspekte der Nachhaltigkeit und damit verbundene Chancen und Risiken in Bezug auf Umwelt, 

soziale Belange und Corporate Governance mit ein. 

 

15. Der Vorstand hat Kommunikationsaufgaben, die das Erscheinungsbild des Unternehmens 

für die Stakeholder wesentlich prägen, umfassend wahrzunehmen. Dabei kann der Vorstand 

von den entsprechenden Abteilungen unterstützt werden.  

 

16. In Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens ist eine interne Revision als eigene 

Stabstelle des Vorstands einzurichten oder an eine geeignete Institution auszulagern. Über 

Revisionsplan und wesentliche Ergebnisse ist dem Prüfungsausschuss zumindest einmal 

jährlich zu berichten. 

 

17. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich über die Vorkehrungen 

zur Bekämpfung von Korruption im Unternehmen. 

 

Regeln für Interessenkonflikte und Eigengeschäfte 

 

18. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse frei von Eigeninteressen und Interessen 

bestimmender Aktionäre, sachkundig und unter Beachtung aller relevanten 

Rechtsvorschriften. 

 

19. Vorstandsmitglieder müssen wesentliche persönliche Interessen an Transaktionen der 

Gesellschaft und deren Konzernunternehmen sowie sonstige Interessenkonflikte dem 

Aufsichtsrat gegenüber offenlegen. Sie haben außerdem die anderen Vorstandsmitglieder 

unverzüglich darüber zu informieren. 
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20. Alle Geschäfte zwischen der Gesellschaft bzw. Konzernunternehmen und 

Vorstandsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder Unternehmen müssen den 

branchenüblichen Standards entsprechen. Derartige Geschäfte und deren Konditionen 

müssen im Voraus durch den Aufsichtsrat genehmigt werden, ausgenommen Geschäfte des 

täglichen Lebens. 

 

21. Vorstandsmitglieder dürfen ohne Einwilligung des Aufsichtsrats weder ein Unternehmen 

betreiben noch Aufsichtsratsmandate in anderen Unternehmen annehmen, außer die 

Unternehmen sind mit der Gesellschaft konzernmäßig verbunden oder die Gesellschaft ist an 

diesen unternehmerisch beteiligt (§ 189a Z 2 UGB). Ebenso dürfen Vorstandsmitglieder ohne 

Einwilligung des Aufsichtsrats weder im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder 

fremde Rechnung Geschäfte tätigen noch dürfen sie an anderen unternehmerisch tätigen 

Gesellschaften als persönlich haftende Gesellschafter beteiligt sein. 

 

22. Vorstandsmitglieder dürfen insgesamt nicht mehr als vier Aufsichtsratsmandate (Vorsitz 

zählt doppelt) in konzernexternen Aktiengesellschaften ausüben. Unternehmen, die in den 

Konzernabschluss einbezogen werden oder an denen eine unternehmerische Beteiligung 

besteht, gelten nicht als konzernexterne Aktiengesellschaften. Nebentätigkeiten von leitenden 

Angestellten, insbesondere die Übernahme von Organfunktionen in anderen Unternehmen 

bedürfen der Genehmigung des Vorstands. Das für Vorstandsmitglieder und leitende 

Angestellte gesetzlich geltende Wettbewerbsverbot wird nicht aufgehoben. 

 

Vergütung des Vorstandes 

 

23. Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder 

(Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 

Provisionen, anreizorientierte Vergütungszusagen und Nebenleistungen jeder Art) in einem 

angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des einzelnen 

Vorstandsmitglieds, zur Lage der Gesellschaft und zu der üblichen Vergütung stehen und 

langfristige Verhaltensanreize zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung setzen. Dies gilt 

sinngemäß für Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art. 

 

5. Aufsichtsrat 
Kompetenzen und Verantwortung des Aufsichtsrats 

 

24. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand und unterstützt diesen bei der Leitung des 

Unternehmens, insbesondere bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung. 

 

25. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und beruft sie ab.  

 

26. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und legt darin die Informations- und 

Berichtspflichten des Vorstands, auch für Tochtergesellschaften, fest, sofern diese Pflichten 

nicht bereits in der Satzung oder der Geschäftsordnung für den Vorstand geregelt sind. Die 

Geschäftsordnung legt weiters die Einrichtung von Ausschüssen und deren 

Entscheidungsbefugnisse fest.   
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27. Der Aufsichtsrat hat unter Wahrung des Aktiengesetzes den Katalog 

zustimmungspflichtiger Geschäfte zu konkretisieren und nach der Größe des Unternehmens 

passende Betragsgrenzen festzulegen; dies gilt auch für wesentliche konzernrelevante 

Geschäfte von Tochtergesellschaften.  

 

28. Die gesetzliche Regelung, wonach der Aufsichtsrat mindestens einmal in jedem Vierteljahr 

zusammenzutreten hat, stellt ein Mindesterfordernis dar. Zusätzlich sind im erforderlichen 

Ausmaß weitere Sitzungen abzuhalten. Bei Bedarf können Tagesordnungspunkte im 

Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen ohne Teilnahme der Vorstandsmitglieder abgehandelt 

werden.  

 

29. Der Aufsichtsratsvorsitzende bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor. Er hält insbesondere 

mit dem Vorstandsvorsitzenden regelmäßig Kontakt und diskutiert mit ihm die Strategie, die 

Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens. 

 

Bestellung des Vorstands 

 

30. Der Aufsichtsrat hat abhängig von der Unternehmensausrichtung und der 

Unternehmenslage ein Anforderungsprofil zu definieren und darauf bezogen, auf der 

Grundlage eines definierten Besetzungsverfahrens, die Vorstandsmitglieder zu bestellen. Der 

Aufsichtsrat hat zu berücksichtigen, dass kein Vorstandsmitglied rechtskräftig wegen eines 

Delikts gerichtlich verurteilt ist, das seine berufliche Zuverlässigkeit als Vorstand in Frage stellt. 

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat auf eine Nachfolgeplanung Bedacht zu nehmen. 

 

Ausschüsse 

 

31. Der Aufsichtsrat bildet abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens 

und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse. Diese dienen der 

Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte. 

Es bleibt dem Aufsichtsrat jedoch unbenommen, Angelegenheiten der Ausschüsse im 

gesamten Aufsichtsrat zu behandeln. Jeder Ausschussvorsitzende berichtet regelmäßig an 

den Aufsichtsrat über die Arbeit des Ausschusses. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder 

erfüllt die Kriterien für die Unabhängigkeit gemäß Regel 42.  

 

32. Es ist ein Prüfungsausschuss einzurichten. Diesem muss eine Person angehören, die über 

die Anforderungen des Unternehmens entsprechende Kenntnisse und praktische Erfahrung 

im Finanz- und Rechnungswesen und in der Berichterstattung verfügt (Finanzexperte). 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses oder Finanzexperte darf nicht sein, wer in den letzten 

drei Jahren Vorstandsmitglied oder leitender Angestellter oder Abschlussprüfer der 

Gesellschaft war oder den Bestätigungsvermerk unterfertigt hat oder aus anderen Gründen 

nicht unabhängig und unbefangen ist. Der Prüfungsausschuss ist insbesondere für die 

Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, die Wirksamkeit des internen Kontroll- und 

Risikomanagementsystems und die Unabhängigkeit und die Tätigkeit des Abschlussprüfers 

zuständig. 
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33. Der Aufsichtsrat richtet einen Nominierungsausschuss ein. Der Nominierungsausschuss 

unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Besetzung frei werdender Mandate im Vorstand 

und befasst sich mit Fragen der Nachfolgeplanung. Diese Aufgaben nimmt bei der Burgenland 

Energie AG der Präsidialausschuss wahr. 

 

34. Der Nominierungsausschuss oder der gesamte Aufsichtsrat unterbreitet der 

Hauptversammlung Vorschläge zur Besetzung frei werdender Mandate im Aufsichtsrat. Dabei 

ist die Regel 40 zu beachten. 

 

Regel für Interessenkonflikte und Eigengeschäfte 

 

35. Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernd Vertreter 

von Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen (§ 189a Z 8 UGB ) 

sein. Sie können auch nicht als Angestellte die Geschäfte der Gesellschaft führen. Mitglied 

des Aufsichtsrats kann nicht sein, wer gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft 

ist, deren Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft angehört, es sei denn, eine der 

Gesellschaften ist mit der anderen konzernmäßig verbunden oder an ihr unternehmerisch 

beteiligt. 

Aufsichtsratsmitglieder dürfen bei ihren Entscheidungen keine eigenen Interessen oder die 

ihnen nahe stehender Personen oder nahe stehender Unternehmen verfolgen, die im 

Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen, oder Geschäftschancen, die dem 

Unternehmen zustehen, an sich ziehen. Vor der Wahl haben die für den Aufsichtsrat 

vorgeschlagenen Personen der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre 

beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, welche die 

Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten. 

 

36. Geraten Aufsichtsratsmitglieder in Interessenkonflikte, haben sie dies unverzüglich dem 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats offen zu legen. Gerät der Vorsitzende in Interessenkonflikte, 

hat er dies unverzüglich seinem Stellvertreter offen zu legen.  

 

37. Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Aufsichtsratsmitglieder ist außerhalb 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens untersagt. 

 

38. Der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese 

außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft oder einem 

Tochterunternehmen zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten, 

bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an 

denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. 

 

Vergütung des Aufsichtsrates 

 

39. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung oder in der 

Satzung festgelegt und trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang sowie der 

wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung.  
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Qualifikation, Zusammensetzung und Unabhängigkeit des Aufsichtsrates 

 

40. Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlung auf die fachliche und 

persönliche Qualifikation der Mitglieder sowie auf eine im Hinblick auf die Struktur und das 

Geschäftsfeld der Gesellschaft fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

zu achten. Weiters sind Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Vertretung 

beider Geschlechter und die Altersstruktur angemessen zu berücksichtigen.  

Es ist auch darauf zu achten, dass niemand zum Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, der 

rechtskräftig wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt worden ist, die seine 

berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt. 

 

41. Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats (ohne Arbeitnehmervertreter) beträgt 

höchstens zehn. Jedes neue Mitglied des Aufsichtsrats hat sich angemessen über Aufbau und 

Aktivitäten des Unternehmens sowie über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von 

Aufsichtsräten zu informieren. 

 

42. Die Mehrheit der von der Hauptversammlung gewählten oder von Aktionären aufgrund der 

Satzung entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats ist von der Gesellschaft und deren Vorstand 

unabhängig. Ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner 

geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, 

die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des 

Mitglieds zu beeinflussen. Als weitere Orientierung dienen die im Anhang angeführten 

Leitlinien für die Unabhängigkeit. Gemäß den festgelegten Kriterien hat jedes Mitglied des 

Aufsichtsrats in eigener Verantwortung dem Aufsichtsrat zu erklären, ob es unabhängig ist.  

 

43. Aufsichtsratsmitglieder haben insgesamt nicht mehr als acht Aufsichtsratsmandate (Vorsitz 

zählt doppelt) in börsenotierten Gesellschaften. 

 

44. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Vorstand einer börsenotierten Gesellschaft angehören, 

dürfen insgesamt nicht mehr als 4 Aufsichtsratsmandate (Vorsitz zählt doppelt) in 

konzernexternen Aktiengesellschaften wahrnehmen. Unternehmen, die in den 

Konzernabschluss einbezogen werden oder an denen eine unternehmerische Beteiligung 

besteht, gelten nicht als konzernexterne Aktiengesellschaften. 

 

Mitbestimmung 

 

45. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat ist neben der betrieblichen 

Mitbestimmung durch Einrichtung eines Betriebsrats ein gesetzlich geregelter Teil des 

österreichischen Corporate Governance Systems. Die Arbeitnehmervertretung ist berechtigt, 

in den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft für je zwei von der Hauptversammlung gewählte 

Aufsichtsratsmitglieder ein Mitglied aus ihren Reihen (nicht aber von außen aus der 

Gewerkschaft) zu entsenden (Drittelparität). Bei ungerader Zahl der Aktionärsvertreter wird 

zugunsten der Arbeitnehmervertreter aufgestockt. Die Arbeitnehmervertreter üben ihre 

Funktion ehrenamtlich aus und können nur vom Betriebsrat (Zentralbetriebsrat), das aber 

jederzeit, abberufen werden. Die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmervertreter sind 

dieselben wie die der Kapitalvertreter; dies gilt insbesondere für die Informations- und 

Überwachungsrechte, die Sorgfaltspflicht, die Pflicht zur Verschwiegenheit und eine allfällige 
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Haftung bei Pflichtverletzung. Bei persönlichen Interessenkollisionen haben sich die 

Arbeitnehmervertreter, wie auch Kapitalvertreter, der Stimme zu enthalten. 

 

6. Transparenz und Prüfung 
Abschlussprüfung 

 

46. Die Unabhängigkeit des (Konzern-)Abschlussprüfers ist essentiell für eine gewissenhafte 

und unparteiische Prüfung, insbesondere dürfen keine Ausschluss- oder Befangenheitsgründe 

vorliegen. Die im Konzern wesentlich verantwortlichen Abschlussprüfer dürfen innerhalb von 

zwei Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks weder eine Organfunktion noch eine 

leitende Stellung in der Gesellschaft einnehmen. 

 

47. Der (Konzern-)Abschlussprüfer hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich über alle Umstände zu informieren, die 

seine Ausgeschlossenheit oder Befangenheit begründen könnten. Über Schutzmaßnahmen, 

die getroffen worden sind, um eine unabhängige und unbefangene Prüfung sicherzustellen, 

ist dem Prüfungsausschuss zu berichten. 

 

48. Ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der oder die in einen 

Wahlvorschlag aufgenommen werden soll, hat vor Erstattung dieses Wahlvorschlags durch 

den Aufsichtsrat beziehungsweise vor der Wahl durch die Gesellschafter einen schriftlichen 

Bericht über folgende Punkte vorzulegen:  

 aufrechte Eintragung in das öffentliche Register gemäß Abschlussprüfer-

Aufsichtsgesetz als Nachweis über die Einbeziehung in ein gesetzliches 

Qualitätssicherungssystem; 

 Nichtvorliegen von Ausschlussgründen; 

 Darlegung aller Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten 

sowie jene Schutzmaßnahmen, die getroffen worden sind, um eine unabhängige 

Prüfung sicherzustellen;  

 eine nach Leistungskategorien gegliederte Aufstellung über das für das 

vorangegangene Geschäftsjahr von der Gesellschaft erhaltene Entgelt. 

 

49. Der Aufsichtsrat hat unverzüglich nach der Wahl mit dem gewählten (Konzern-) 

Abschlussprüfer den Vertrag über die Durchführung der Abschlussprüfung abzuschließen und 

das Entgelt zu vereinbaren. Das Entgelt hat in einem angemessenen Verhältnis zu den 

Aufgaben des (Konzern-)Abschlussprüfers und dem voraussichtlichen Umfang der Prüfung zu 

stehen. Der Prüfungsvertrag und die Höhe des vereinbarten Entgelts dürfen an keinerlei 

Voraussetzungen oder Bedingungen geknüpft werden und nicht davon abhängen, ob der 

(Konzern-) Abschlussprüfer neben der Prüfungstätigkeit zusätzliche Leistungen für die 

geprüfte Gesellschaft erbringt. 

 

50. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat den (Konzern-)Abschlussprüfer zusätzlich 

zu den im Gesetz vorgesehenen Fällen zu einer weiteren Sitzung einzuladen. In dieser Sitzung 

ist auch festzulegen, wie die wechselseitige Kommunikation zwischen (Konzern-

)Abschlussprüfer und dem Prüfungsausschuss zu erfolgen hat. Im Rahmen dieser Sitzungen 

hat es auch die Gelegenheit zu geben, dass ein Austausch zwischen dem Prüfungsausschuss 
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und dem (Konzern-) Abschlussprüfer ohne Beisein des Vorstandes stattfinden kann. Bei 

Bedarf lädt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses den (Konzern-) Abschlussprüfer zu 

weiteren Sitzungen des Prüfungsausschusses ein. 

 

51. Der Aufsichtsrat und der Prüfungsausschuss werden über das Ergebnis der (Konzern-) 

Abschlussprüfung in Form der vorgeschriebenen Prüfungsberichte und der Ausübung der 

Redepflicht des (Konzern-)Abschlussprüfers informiert. 

 

52. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat nach Abschluss der Konzernabschlussprüfung eine 

Aufstellung vorzulegen, aus der die gesamten Aufwendungen für die Prüfungen in sämtlichen 

Konzerngesellschaften ersichtlich sind, und zwar gesondert nach Aufwendungen für den 

Konzernabschlussprüfer, für Mitglieder des Netzwerks, dem der Konzernabschlussprüfer 

angehört, und für andere im Konzern tätige Abschlussprüfer. 

 

53. Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer auf Grundlage der vorgelegten Dokumente und 

der zur Verfügung gestellten Unterlagen die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements zu 

beurteilen und dem Vorstand zu berichten. Dieser Bericht ist ebenfalls dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats zur Kenntnis zu bringen. Dieser hat Sorge zu tragen, dass der Bericht im 

Prüfungsausschuss behandelt wird und im Aufsichtsrat darüber berichtet wird. 

 

Anhang  
Leitlinien für die Unabhängigkeit  

 

Ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder 

persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen 

Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu 

beeinflussen.  

 

Der Aufsichtsrat soll sich bei der Festlegung der Kriterien für die Beurteilung der 

Unabhängigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds auch an folgenden Leitlinien orientieren: 

 Das Aufsichtsratsmitglied soll in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des 

Vorstands oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder eines 

Tochterunternehmens der Gesellschaft gewesen sein. 

 Das Aufsichtsratsmitglied soll zu der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen der 

Gesellschaft kein Geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsratsmitglied 

bedeutenden Umfang unterhalten oder im letzten Jahr unterhalten haben. Dies gilt 

auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied 

ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, jedoch nicht für die Wahrnehmung von 

Organfunktionen im Konzern. Die Genehmigung einzelner Geschäfte durch den 

Aufsichtsrat gemäß Regel 38 führt nicht automatisch zur Qualifikation als nicht 

unabhängig. 

 Das Aufsichtsratsmitglied soll in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der 

Gesellschaft oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft 

gewesen sein. 

 Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft 

sein, in der ein Vorstandsmitglied der Gesellschaft Aufsichtsratsmitglied ist. 
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 Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat angehören. 

Dies gilt nicht für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer 

unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners 

vertreten. 

 Das Aufsichtsratsmitglied soll kein enger Familienangehöriger (direkte Nachkommen, 

Ehegatten, Lebensgefährten, Eltern, Onkeln, Tanten, Geschwister, Nichten, Neffen) 

eines Vorstandsmitglieds oder von Personen sein, die sich in einer in den 

vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden. 

 

 

Änderungshistorie 
 

Version Änderungen Überarbeitet von Freigegeben von Freigegeben am 

1.00 Erstellung Keine Angabe Hauptversammlung, 
Aufsichtsrat, 
Vorstand 

08.03.2005 

1.10 Geringfügige 
Anpassungen 

Schmidt Christoph 
Mad Margot 
Silberschneider 
Andreas 

Aufsichtsrat, 
Vorstand 

18.06.2013 

2.00 Grundlegende 
Überarbeitung zw. 
Aktualisierung 

Schorn Desiree Hauptversammlung, 
Aufsichtsrat, 
Vorstand 

27.06.2023 

 


